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Wanderweg Selbach. (Bild: David Bosbach)

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
es waren etliche Ereignisse, die rück
blickend betrachtet, unsere Gemeinde 
in diesem Jahr weiter zusammen
geschweißt haben. Denken wir z. B. an 
den Skaterpark Eikamp, der im Früh
jahr eingeweiht wurde, oder an den 
Zuzug junger Familien im Neubauge
biet St.EngelbertStraße in Voiswinkel. 
Es wurde der Beirat für die Belange von 
Menschen mit Behinderung gegründet 
und die Ehrenamtskarte steht kurz vor 
der Einführung.
Lassen Sie uns aber auch darüber 
hinaus in dieser Zeit nicht abstrakt 
von einem angeblichen Frieden in der 
Welt reden, sondern konkret über die 
Flüchtlinge aus Krisen und Kriegs
gebieten, die unsere Kommune vor 
Ort beherbergt. Ich freue mich, wenn 
unsere „Willkommenskultur“ soweit 
ausgeprägt ist, dass neben vielen 
Privatpersonen der Arbeitskreis Asyl 
den aufgenommenen Flüchtlingen mit 
Rat und Tat zur Seite steht.
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Ich möchte mich bei all den Menschen 
besonders bedanken, die sich über 
das ganze Jahr hinweg in Odenthal für 
das Gemeinwohl freiwillig und unent
geltlich engagierten.
Sie sind es, die mit ihrer Arbeit in den 
Vereinen und Verbänden, der freiwilli
gen Feuerwehr, den Netzwerken und 
verschiedenen Projekten, den gesell
schaftlichen Zusammenhalt und die 
Solidarität fördern. Mein Dank für ihre 
Zeit, ihre Kraft und ihren Einsatz für die 
Gemeinde Odenthal kann nicht groß 
genug sein. 
Wie schon im letzten Amtsblatt ange
kündigt, können nunmehr Bürgerinnen 
und Bürger, die sich überdurchschnitt
lich ehrenamtlich engagieren, auch in 
Odenthal die Ehrenamtskarte ab Ja
nuar 2015 beantragen. Der dazu not
wendige Vertrag mit dem Land Nord
rheinWestfalen wurde anlässlich eines 
Pressetermins am Freitag, 05.12.2014 
unterschrieben.
Dankenswerterweise haben die Mit
glieder der Ehrenamtsbörse die Ver

waltungsarbeit übernommen, so dass 
Sie den entsprechenden Antrag bei 
der Ehrenamtsbörse erhalten. Unser 
Arbeitskreis „Senioren und Ehrenamt“ 
schlug dazu vor, die ersten Karten am 
Sonntag, 31.05.2015 beim „1. Tag des 
Ehrenamts“ offiziell zu übergeben. De
tails erfahren Sie dazu auch im Internet 
unter www.eabOdenthal.de. 
Ich freue mich weiterhin auf eine aktive 
Bürgerschaft.
Wie sagte doch schon Erich Kästner: 
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut 
es.“
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich 
ein besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Übergang in das Jahr 
2015. 
Ihr Bürgermeister 

 
Wolfgang Roeske
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14. Satzung zur Änderung der Abfall
gebührensatzung, die ebenfalls in die
sem Amtsblatt veröffentlicht ist.

		Winterdienst / 
Schneeräumpflicht

Zur Straßenreinigung gehört auch die 
Winterwartung. 
Diese umfasst insbesondere das Schnee
räumen auf Gehwegen sowie das 
Bestreuen der Gehwege, Fußgängerü
berwege und gefährlichen Stellen auf 
Fahrbahnen bei Schnee und Eisglätte. 
Dabei gelten folgende Maßgaben:
•  Alle Anlieger haben die Gehwe

ge in einer für den Fußgänger er
forderlichen Breite vom Schnee 
freizuhalten. Das gilt auch, wenn 
der Gehweg nicht erkennbar von 
der Fahrbahn abgesetzt ist (sog. 
Mischverkehrsflächen). Bei Eis und 
Schneeglätte sind die Gehwege 
sowie die Fußgängerüberwege mit 
abstumpfenden Stoffen (Asche, 
Granulat, Sand etc.) zu bestreuen.

•  Streusalz soll wegen der umwelt
schädlichen Wirkung nur dann ver
wendet werden, wenn das Bestreu
en mit abstumpfenden Stoffen nicht 
zur ausreichenden Beseitigung der 
Eis und Schneeglätte führt.

•  In der Zeit von 07.00  18.00 Uhr 
gefallener Schnee und entstande
ne Glätte sind nach Beendigung 
des Schneefalls bzw. nach dem 
Entstehen der Glätte unverzüglich 
zu beseitigen. Nach 18.00 Uhr ge

Rat und Verwaltung

		Abfallkalender 2015
Mit diesem Amtsblatt wird gleichzeitig 
der Abfallkalender 2015 allen Haushal
ten zugestellt. In diesem Abfallkalender 
finden Sie alle wichtigen Informationen 
über die Abfallentsorgung in der Ge
meinde Odenthal. Außerdem ist der 
Gutschein für den Bezug der Gelben 
Säcke beigelegt sowie Karten für die 
Anmeldung der zu entsorgenden gro
ßen ElektroGeräte.
Sperrmüll wird ab dem Jahr 2015 
wieder an 4 festen Terminen ohne 
vorherige Anmeldung abgeholt. Die 
Abholtermine entnehmen Sie bitte 
dem Abfallkalender.
Sie finden den Abfallkalender auch im 
Internet unter: www.odenthal.de → 
Bürger → Rathaus → Behördenlotse → 
Abfallkalender.
Hinsichtlich der Abfallbeseitigungs 
und sonstigen Gebühren verweist die 
Gemeinde Odenthal auf die Bekannt
machung der ab 01.01.2015 geltenden 

fallener Schnee und entstandene 
Glätte sind werktags bis 07.00 Uhr, 
sonn und feiertags bis 09.00 Uhr 
des folgenden Tages zu beseitigen. 
Baumscheiben und begrünte Flä
chen dürfen nicht mit Salz bestreut, 
salzhaltiger Schnee darf auf ihnen 
nicht abgelagert werden.

•  An Haltestellen für öffentliche Ver
kehrsmittel oder für Schulbusse 
müssen die Gehwege so von 
Schnee freigehalten und bei Glätte 
bestreut werden, dass ein mög
lichst gefahrloser Zu und Abgang 
gewährleistet ist. 

•  Der Schnee ist auf dem an die 
Fahrbahn grenzenden Teil des Geh 
weges oder – wo dies nicht mög
lich ist – auf dem Fahrbahnrand 
so zu lagern, dass der Fahr und 
Fußgängerverkehr hierdurch nicht 
mehr als unvermeidbar gefährdet 
oder behindert wird. Die Einläufe 
in Entwässerungsanlagen und die 
Hydranten sind von Eis und Schnee 
frei zu halten. Schnee und Eis von 
Grundstücken dürfen nicht auf den 
Gehweg und die Fahrbahn ge
schafft werden.

In Odenthal werden Fahrbahnen grund
sätzlich vom gemeindlichen Bauhof 
geräumt. In einigen Bereichen wurde 
allerdings die Räum und Streupflicht 
auf die Anlieger übertragen. 
Ob Ihre Straße zu diesem Bereich ge
hört, erfahren Sie bei der Gemeinde
verwaltung unter Tel. (02202) 710 161 
bei Frau Gorys oder auf der Homepage 
der Gemeinde unter www.odenthal.de 
in der Rubrik „Rat & Verwaltung“ im 
Abschnitt „Ortsrecht/Satzungen“ unter 
Nr. 702 Straßenreinigungssatzung und 
Nr. 7021 Straßenverzeichnis.

	Amtsblatt Termine 2015

Das Amtsblatt „Das Rathaus“ erscheint 
in 2015 voraussichtlich an folgenden 
Terminen:
Erscheinungstag Abgabeschluss
26.03.2015 05.03.2015
26.06.2015 03.06.2015
21.08.2015 30.07.2015
13.11.2015 22.10.2015
18.12.2015 26.11.2015
Ansprechpartner: 
Sven Brückner, Rathaus,
(0 22 02) 710136
amtsblatt@odenthal.de

Odenthaler Vereinsleben

		Demenz in Action
Schüler aus Odenthal – und Demenz?
Demenz wird als Hirnleistungsstörung 
bezeichnet, die im höheren Lebensalter 
auftritt. 

Inhalt

• Rat und Verwaltung . . . . . . . . .  S. 2
• Odenthaler Vereinsleben . . . .  S. 2
• Bekanntmachungen . . . . . . . . .  S. 5
• Schulzentrum Odenthal . . . . .  S. 10
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Was also haben Jugendliche damit zu 
tun?
Sind alte Menschen, die an Demenz 
erkrankt sind, anders? 
Fällt das im Supermarkt auf oder wenn 
jemand über die Straße geht? 
Sind alte Menschen nicht sowieso 
vergesslich? 
Kann man da überhaupt was tun, wenn 
der Nachbar oder die Oma an Demenz 
erkrankt ist? 
110 Schüler der 9. Jahrgangsstufe des 
Schulzentrums Odenthal stellen solche 
und weitere Fragen und suchen an 
3 Tagen nach Antworten. 
Vom 27. bis 29. Januar 2015 – 
Demenz in action – Pilotprojekt im 
Schulzentrum Odenthal
Das Schulprojekt wurde gemeinsam 
entwickelt und wird durchgeführt in 
Kooperation von
•  Pflegeplanung des Rheinisch Bergi

schen Kreises zur Stärkung des 
gesellschaftlichen Miteinanders in 
Orts/Stadtteilen von kreisangehö
rigen Kommunen 

•  DemenzServicezentrum NRW,
 Region Bergisches Land 
•  Gemeinde Odenthal, Geschäfts

bereich Bürgerdienste, örtliche 
Pflegeberatung Frau Roozen

•  Lehrern der Jahrgangsstufe 9 des 
Schulzentrums Odenthal; Herr 
Schütte und Frau Rehbock als ver
antwortliche Lehrer für die Durch
führung

Projektentwicklung
Das Zusammenleben in der Gemeinde 
mit Menschen, die an Demenz erkrankt 
sind, geht besser, wenn Jung und Alt 
über die Krankheit informiert sind. Zu 
wissen, welche Symptome bei einer 
Demenz auftreten, wie sich Gefühle 
und Verhalten verändern, ist ein erster 
Schritt, um Menschen, die an einer 
Demenz erkrankt sind, verstehen zu 
können. Wie Menschen mit Demenz 
im Alltag unterstützt werden können, 
ist ein weiterer Schritt, um das soziale 
Engagement, auch von Jugendlichen, 
zu fördern. 
Projektziele
•  Durch aktiv positiv gestaltete Be

gegnung wird akzeptierende Nähe 
zu erkrankten Nachbarn, Bewoh
nern einer Wohngemeinschaft u.a. 
in der Gemeinde erarbeitet und 
fachlich begleitend reflektiert

•  In Kenntnis des individuellen Hilfe
bedarfs von Mitmenschen soziale 
Kompetenz entwickeln und sozia
les Engagement zeigen

•  Über aktives Erleben wird ein wert
schätzender Umgang mit dem Be
rufsfeld Pflege angebahnt

Projektinhalte
Demenzparcours, Theater, Film, Musik, 
Tanz, Besuch von Senioreneinrichtun
gen u.a. werden als Workshops für die 
SchülerInnen angeboten. Vorträge in
formieren zunächst umfassend über 

die Krankheit Demenz. Am 3. Tag er
folgt die Präsentation der Workshops; 
dazu sind Jung und Alt der Gemeinde 
Odenthal und Umgebung herzlich ein
geladen. 

		Neue Kurse der 
VHS Bergisch Gladbach 
in Odenthal

Am 23. Februar 2015 beginnt das 
Frühjahrssemester und endet am 30. 
Juni 2015.
In der Gemeinde Odenthal gibt es 
wieder mehr als 20 Kurse und Veran
staltungen in den Bereichen: Freies 
Malen, Keramik, Fotografie, Zuschnei
den und Nähen, Autogenes Training, 
Progressive Muskelentspannung, Wir
belsäulengymnastik, Pilates, Fitness
gymnastik, Qigong, Taijiquan, EDV und 
Italienisch. 
Das Kursangebot für Odenthal konnte 
in den letzten Jahren erweitert werden. 
Und so haben sich auch die Teilneh
merzahlen erfreulich entwickelt.
Die Frühjahrsprogramme liegen dieser 
RathausAusgabe bei, wer weitere Ex
emplare benötigt, erhält sie im Bürger
büro.
Beratungstermine;
EDV
Informationen über Kursstruktur, In
halte und Abschlussmöglichkeiten für 
EDVKurse, Erläuterungen von Zu
gangs und Einstiegsmöglichkeiten 
erhalten Sie nach tel. Vereinbarung
02202142268
Sprachen
Die persönliche telefonische Bera
tung für die Sprachkurse bitte vorher 
mit den pädagogischen MitarbeiterIn
nen vereinbaren (02202142488 oder 
02202142279).
Sie können sich per Anmeldekarte 
oder per Internet unter www.vhsgl.de 
anmelden oder verschenken Sie einen 
Gutschein. Für Fragen steht Ihnen die 
VHS jederzeit gerne unter Tel. 02202
142263 zur Verfügung oder Frau 
Di Lieto 021744264, EMail: di.lieto@
vhsgl.de
Auch Anregungen für neue Kurse 
nimmt Frau Di Lieto als Ansprechpart
nerin der VHS gerne entgegen.  

		Die Ehrenamtsbörse 
Odenthal sagt DANKE

Liebe ehrenamtlich Tätige,
Sie haben Spielplätze in Odenthal  be
treut und gesäubert, mit Kindern ge
gärtnert und gekocht, Seniorinnen und 
Senioren besucht und begleitet, sich 
im Tierschutz engagiert, viel gespen
det, sich um Menschen mit Demenz 
gekümmert, in der Kleiderkammer, 
dem Archiv oder in der Bücherei ge
arbeitet, Feste organisiert; gebastelt, 
gehämmert und gesägt, Asylbewerber 
unterstützt, Ihren Ortsteil verschönert  

und Ihren Beitrag in den vielen Oden 
thaler Vereinen und in den Kirchen ge
leistet. Neue Projekte konnten realisiert 
werden, wie beispielsweise die Hilfe 
von Schülern/Schülerinnen für Senio
ren/Seniorinnen bei der Benutzung von 
Smartphones.
Die Liste ist überwältigend lang.
Sie waren da, wo Sie gebraucht wur
den und machen Odenthal zu dem, 
was es ist. 
Herzlichen Dank für Ihren Einsatz 
und Ihre Arbeit! 
Dankeschön für so viel Schönes
Dankeschön für so viel Schönes
Für so viel bunte Welt.
Für so viel Sonne und für Nähe
Und das Licht, das ihr uns schenkt.
(© Monika Minder)
Wir wünschen Ihnen ein frohes und 
friedvolles Weihnachtsfest und alles 
Gute für das neue Jahr.
Ihr Team der Ehrenamtsbörse Odenthal

		Führungen im 
Altenberger Dom

Die Domführungsgesellschaft Alten
berg bietet sachkundige Domführun
gen, auch in Fremdsprachen, im Alten
berger Dom an.
Informationen zu den Domführungen 
und Buchungen von Domführungen 
telefonisch dienstags und donnerstags 
von 1012:30 Uhr bei Frau Wolff (Tel. 
0151.28600833)
oder per Mail (elke.wolff@altenberg 
dom.de). Weitere Informationen über 
das gesamte Domführung angebot 
im Altenberger Dom erhalten Sie auch 
im Internet unter www.domfuehrungen. 
altenbergdom.de

		Literaturseminar 
in Altenberg

Im Frühjahr veranstaltet die katholische 
Kirchengemeinde Altenberg wieder ein 
Literaturseminar. Gelesen wird u.a. die 
„Afrikanische Tragödie“ von Doris Les
sing. Interessierte Damen sind herzlich 
eingeladen mit uns zu lesen und zu 
diskutieren“, freut sich die Leiterin des 
Seminars, Wiebke von Moock. Das Se
minar beginnt am 18. Februar 2015, die 
weiteren Termine: 04., 11., 18. und 25. 
März 2015, jeweils mittwochs zwischen 
9:30 und 11:45 Uhr im katholischen 
Pfarrheim in Altenberg. Anmeldung 
bei Christa Imhorst, Tel. 02174  
40979

		Ausstellung Bürgerdämmerung 
im Bergischen 200 Jahre 
Bürgermeisterei Odenthal 2015

Das EhrenamtsTeam des Gemein
dearchivs hat unter dem Motto „aus 
Bauern werden Bürger“ nach 2 Jahren 
Ausstellungstafeln konzipiert. Profes
sionelle Designer stellen die 14 illust
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rierten Schautafeln in DIN A 0Format 
fertig. Für die ca. 140 Abbildungen aus 
Museen und Archiven fallen weitere 
Kosten für Foto und Abdruckrechte 
an. Als Partner unterstützt die Raiffei
senbank KürtenOdenthal. Zudem wird 
vom Landschaftsverband Rheinland 
ein Zuschuss erwartet. Dennoch glei
chen unter dem Strich nur zusätzliche 
Spenden die Bilanz aus. Daher werden 
ab Januar 2015 Odenthaler Bürger zu 
BÜRGERSPENDEN aufgerufen. Es 
werden im Januar Überweisungsfor
mulare an verschiedenen Standorten 
ausgelegt  mit Adressenfeld, was für 
Spendenbescheinigungen wichtig ist.
Die Gemeinde hilft bei der Realisie
rung der Ausstellung durch die Ate
lierscheune am Hexenbrunnen. Mit 
einem bäuerlichen Eröffnungsfest am 
19. 4.2015 wird gefeiert: Nämlich vor 
200 Jahren kommt es zur ersten bür
gerliche Selbstverwaltung mit eigenem 
Bürgermeister und Rat.
EhrenamtsTeam im Gemeindearchiv

		Joyeux Noël et Bonne 
Année à Tous

Das Jahr geht zu Ende zu und das 
Komitee für die Partnerschaft mit 
CernaylaVille möchte es nicht ver
säumen, sich bei allen Freunden und 
Förderern der deutschfranzösischen 
Freundschaft für ihre tolle Unterstüt

zung ganz herzlich zu bedanken. Unser 
Dank gilt insbesondere allen Familien, 
die beim diesjährigen Partnerschafts
treffen in Odenthal Fußballkinder, 
Jugendliche oder Erwachsene aus 
CernaylaVille aufgenommen haben. 
Diese Familien haben mit ihrer groß
zügigen Gastfreundschaft zum Erfolg 
und Gelingen von vier fröhlichen und 
kurzweiligen Tagen beigetragen.
Merci beaucoup !
Am Himmelfahrtswochenende 2015 
– vom 14. bis 17. Mai – fahren wir zu 
unseren Freunden nach Frankreich. 
Informationen dazu erhalten Sie in der 
nächsten Ausgabe dieses Amtsblatts.
Bis dahin wünschen wir allen Cer
nayFreunden ein frohes Weihnachts
fest und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr. A très bientôt !
Kontakt:
christa.michalski@udotang.de
komitee@cernayodenthal.eu
www.cernayodenthal.eu
 

		... es weihnachtet sehr 
an der Grundschule 
Burg Berge

Seit mehreren Jahren unterstützt die 
Ehrenamtsbörse die Arbeit an unserer 
Grundschule. Frau Fasbender, Frau 
Huck und Frau Schmitz bieten eine 
KochAG, eine GartenAG und Herr 
Noreiks eine WerkAG an. Als hier un
sere beiden alten Herde ihren Dienst 
aufgegeben haben, machte die Ehren
amtsbörse im Amtsblatt kurzerhand 
einen Aufruf. Kaum zu glauben aber 
war, nun steht ein nagelneuer Herd, der 
von der Firma Dücking für uns gekauft 
wurde und ein sehr gut erhaltener (vom 
Ehepaar Jankowiak) in unserer Schul
küche und die KochAG kann weiter 
stattfinden. Aber nicht nur die Kinder 
der KochAG nutzen die Küche, son
dern auch alle anderen Kinder. In der 

Adventszeit wird, wie in vielen anderen 
Schulen auch, fleißig gebacken. Dank 
dieser tollen Spende kann auch in die
sem Jahr wieder herrlicher Plätzchen
duft durch unsere Schule ziehen.
Also vielen, vielen Dank von allen Kin
dern und Lehrerinnen der Grundschule 
Burg Berge.

		Schätze auf Burg Berge – 
Start vieler AGs

An der kath. Grundschule Burg Berge 
in Blecher ging es nach den Herbst
ferien mit einer Vielzahl von Arbeits
gemeinschaften (AG), die dank dem 
fleißigen, ehrenamtlichen Engagement 
von Eltern durchgeführt werden, rund. 
Die Schüler der Klassen 2 bis 4 konn
ten aus einem reichhaltigen Angebot 
verschiedenster AGs ihren persönli
chen Favoriten auswählen. Immer frei
tags heißt es das ganze Schuljahr im 
Anschluss an den Unterricht: „Los geht 
es“. Im Angebot sind z.B. eine Koch 
AG, eine FußballAG, eine Kreativwerk
statt oder auch eine EntdeckerAG. 
„Wir sind froh ein so reichhaltiges An
gebot machen zu können“, so Margit 
Jost, Schulleiterin der Grundschule.
In der EntdeckerAG wird gezielt das 
erste naturwissenschaftliche Ver
ständnis gefördert. Womit erleben wir 
eigentlich die Welt? Neben den wich
tigen Basics wird kindgerecht und mit 
viel Spaß jede Menge Neues entdeckt. 
Hierzu gibt es viele einfache Versuche 
mit AhaEffekt aus dem Bereich Che
mie, Physik und Biologie. Dabei lernen 
die Schüler nebenher die Grundzüge 
wissenschaftlichen Arbeitens.
„Ich will einen Schatz entdecken.“ „Ich 
will die Welt entdecken.“ So die Ant
worten der jungen Entdecker, auf die 
Frage der AGLeiterin, einer Mutter, 
die fröhlich in einem bunten Kittel mit 
schwarzer Farbe im Gesicht und aller
lei verrücktem Zubehör in den Taschen 
die erste EntdeckerAG leitet.  
Neben Entdeckungen aus der alltägli
chen Welt der Kinder z.B. wie entsteht 
ein Zeichentrickfilm, wie wirkt Salz im 
Winter, wie funktionieren unsere Sinne 
und wo informieren sie uns falsch, geht 
es auch auf Schatzsuche rund um die 
Grundschule.

Die jungen Entdecker von der Grundschule 
Burg Berge.

Schätze gibt es nicht in Odenthal, 
oder? Doch. Die moderne Art der 
Schatzsuche heißt GeoCaching. Ver
borgen für viele (die sogenannten Mug
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EiffelTurm Paris.

Freude der KochAG  über die gespendeten 
Herde.
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Odenthal, den 10.12.2014
Der Bürgermeister
gez.: Roeske

höfe der Gemeinde Odenthal wird 
hiermit in vollem Wortlaut bekannt 
gemacht. 

gler) gibt es in Odenthal schon den ein 
oder anderen Cache. Damit auch bei 
der Grundschule Burg Berge so etwas 
zu Hause ist, wird in der EntdeckerAG 
ein Cache entworfen, versteckt und 
natürlich auch gefunden.  Gibt es einen 
erfahrenen Odenthaler Geocacher, der 
gerne mithelfen möchte? Dann bitte 
bei kgs.blecher@tonline.de melden!

Bekanntmachungen

		Erste Satzung zur Änderung 
der Satzung für die Friedhöfe 
der Gemeinde Odenthal 
vom 10.12.2014

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Ge
meindeordnung für das Land Nord
rheinWestfalen in der zurzeit 
geltenden Fassung hat der Rat der Ge
meinde Odenthal in seiner Sitzung am 
09.12.2014 folgende erste Satzung zur 
Änderung der Satzung für die Friedhöfe 
der Gemeinde Odenthal beschlossen:

§ 1
§ 8 – Festsetzungen von Ort und Zeit 
der Bestattungen – erhält folgende  
Absätze 5 und 6:
(5)  Erdbestattungen dürfen frühestens 

24 Stunden nach Eintritt des Todes 
erfolgen.

(6)  Erdbestattungen und Einäscherun
gen müssen innerhalb von 10 Ta
gen nach Eintritt des Todes erfol
gen. Die Totenasche ist innerhalb 
von sechs Wochen nach der Ein 
äscherung beizusetzen. 

§ 2
Diese Satzung tritt am Tage nach der 
Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
1. Hinweis gemäß § 7 Abs. 6 GO NW
  Die Verletzung von Verfahrens oder 

Formvorschriften der Gemeinde
ordnung für das Land Nord
rheinWestfalen in der zzt. gel
tenden Fassung kann gegen die 
Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit der Verkündung nicht mehr gel
tend gemacht werden, es sei denn:

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi
gung fehlt oder ein vorgeschrie
benes Anzeigeverfahren nicht 
durchgeführt wurde,

 b)  die Satzung ist nicht ordnungs
gemäß öffentlich bekannt ge
macht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den Ratsbe
schluss vorher beanstandet oder

 d)  der Form oder Verfahrensman
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die ver
letzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

2.  Die vorstehende erste Satzung zur 
Änderung der Satzung für die Fried

Presseinformation        
Veranstaltungshinweis        Verein zur Förderung der Kultur in Odenthal e.V. 
 
 

Wer: 
 
 

 
Kultur Spiegel 
Verein zur Förderung der Kultur in Odenthal e.V. 

Was: 
 

 
Odenthaler Kammerkonzerte 
 

Wann: 01. Februar 2015, 19:30 Uhr 
 

Wo: 
 

Forum Schulzetrum Odenthal 

Infos zum Konzert 
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		Dritte Änderungssatzung 
zur Satzung über die Abfall
entsorgung in der Gemeinde 
Odenthal vom 10. 12. 2014 

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Ge
meindeordnung für das Land Nord
rheinWestfalen in der zzt. geltenden 
Fassung, der Vorschriften des zzt. 
gültigen Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
(KrWG), der §§ 8 und 9 des Abfallge
setzes für das Land NordrheinWest
falen (LAbfG NW) sowie des § 17 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
in der zzt. geltenden Fassung hat der 
Rat der Gemeinde Odenthal in seiner 
Sitzung vom  09.12.2014  folgende 
Satzung beschlossen:  

§ 1
§ 2 – Abfallentsorgungsleistungen 
der Gemeinde
–  In Abs. 2 wird die Nummer 9 gestri

chen
§ 10 – Abfallbehälter und Abfallsäcke –
–  In Abs. 2 a) wird folgendes gestri

chen: „einschließlich Speisereste 
(gekochte und ungekochte Speise
reste tierischer Herkunft, gekochte 
Speisereste pflanzlicher Herkunft, 
Milchprodukte) sowie Restmengen 
des nicht durch den Bürger selbst 
kompostierten oder über die Rei
sig und Grünabfallsammlung ent
sorgten Biomülls“

–  In Abs. 2 d) wird das Wort „Bioab
fälle“ ersetzt durch „vorübergehend 
mehr anfallendes Laub und Reisig“

–  In Abs. 2 e) wird „und 1.100 l“ ge
strichen.

§ 11 – Anzahl und Größe der Abfall
behälter –
–  In Abs. 1 wird folgendes eingefügt:
 c)  einen grauen Abfallbehälter mit 

braunem Deckel für Biomüll.
–  In Abs. 1 werden die beiden letzten 

Sätze gestrichen.
–  In Abs. 2 wird folgender Satz ange

fügt: „Die Biotonne wird einwohner 
und mindestmengenunabhängig zur 
Verfügung gestellt. Die Biotonne ist 
auf Antrag entweder mit einem Volu
men von 120 l oder 240 l erhältlich.

§ 13 – Benutzung der Abfallbehälter –
–  In Abs. 4 Nr. 3 werden in Satz 1 

folgende Worte gestrichen:
  „Nicht selbst kompostierte“, “ent

weder“ und „oder in den dafür 
zugelassenen 70lPapiersack“.

–  In Abs. 4 Nr. 3 wird Satz 2 gestri
chen:

–  In Abs. 4 Nr. 3 wird folgender Satz 
2 neu eingefügt: „Laub und Reisig 
kann in größeren Mengen in den 
hierfür zugelassenen kompostier
baren Papiersäcken zur Abfuhr be
reitgestellt werden.“
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deordnung für das Land Nord
rheinWestfalen in der zur Zeit gel
tenden Fassung  kann gegen die 
Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit der Verkündung nicht mehr gel
tend gemacht werden, es sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi
gung fehlt oder ein vorgeschrie
benes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

 b)  die Satzung ist nicht ordnungs
gemäß bekannt gemacht wor
den,

 c)  der Bürgermeister hat den Rats
beschluss vorher beanstandet,

 d)  der Form oder Verfahrensman
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die ver
letzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

2.  Die vorstehende dritte Änderungs
satzung der Satzung über die Stra
ßenreinigung und die Erhebung 
von Straßenreinigungsgebühren 
durch die Gemeinde Odenthal vom 
10.12.2014 wird hiermit in vollem 
Wortlaut im Amtsblatt „Das Rat
haus“ bekannt gemacht.

Odenthal, den 10.12.2014 
Der Bürgermeister
gez.: Roeske

		10. Satzung zur Änderung 
der Beitrags und Gebühren 
satzung zur Satzung über 
die Entwässerung der 
Grundstücke und den 
Anschluss an die öffentliche 
Abwasseranlagen – 
Entwässerungssatzung – 
in der Gemeinde Odenthal 
vom 10.12.2014 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 der Ge
meindeordnung für das Land Nord
rheinWestfalen in der zur Zeit gelten
den Fassung, der §§ 1, 2, 4 und 6 des 
zur Zeit gültigen Kommunalabgaben
gesetzes für das Land NordrheinWest
falen (KAG NRW), den §§ 51 und 53 
des zur Zeit geltenden Landeswasser
gesetzes – LWG – in Verbindung mit 
der zzt. gültigen Satzung über die Ent
wässerung der Grundstücke und den 
Anschluss an die öffentliche Abwas
seranlage – Entwässerungssatzung – 
hat der Rat der Gemeinde Odenthal in 

		3. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Straßen
reinigung und die Erhebung 
von Straßenreinigungs 
gebühren (Straßenreinigungs 
und Gebührensatzung) 
in der Gemeinde Odenthal 
vom 10.12.2014

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Ge
meindeordnung für das Land Nord
rheinWestfalen in der zur Zeit gelten
den Fassung und des zur Zeit gültigen 
Kommunalabgabengesetzes für das 
Land NordrheinWestfalen (KAG) sowie 
den §§ 3 und 4 des zur Zeit geltenden 
Gesetzes über die Reinigung öffent
licher Straßen (StrReinG NW) hat der 
Rat der Gemeinde in seiner Sitzung 
am 09.12.2014 folgende Satzung be
schlossen:

§ 1
§ 6 Abs. 4 der Satzung wird  wie folgt 
geändert:
Bei einer einmaligen monatlichen Rei
nigung der Fahrbahn ohne Winterwar
tung beträgt die Benutzungsgebühr 
jährlich je Meter Grundstücksseite (Ab
sätze 1 – 3), wenn das Grundstück er
schlossen wird durch eine Straße, die 
überwiegend
 a)  dem Anliegerverkehr dient
 1,28 Euro
 b)  dem innerörtlichen Verkehr dienen

 1,15 Euro
 c)  dem überörtlichen Verkehr dienen

 1,02 Euro
§ 2

§ 6 Abs. 5 der Satzung wird wie folgt 
geändert:
Für die von der Gemeinde ausgeführ
te Winterwartung beträgt die Benut
zungsgebühr jährlich je Meter Grund
stücksseite (Absätze 1 – 3) 0,97 Euro. 

§ 3
Das Straßenverzeichnis nach § 2 Abs. 
1 der Satzung wird gemäß der Anlage, 
die Bestandteil dieser Satzung ist, ge
ändert bzw. ergänzt.

§ 4
Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in 
Kraft.
Bekanntmachungsanordnung
1. Hinweis gem. § 7 Abs. 6 GO NW
  Die Verletzung von Verfahrens und 

Formvorschriften der Gemein

–  In Abs. 8 werden die Worte „und  
Straßenreinigungs„ gestrichen.

§ 15 – Häufigkeit und Zeit der Lee
rung/Abfuhr –
 In Abs. 3 wird im letzten Satz das Wort 
„Bioabfälle“ durch die Worte „Laub und 
Reisig“ ersetzt.
§ 16 – Sperrige Abfälle/Sperrmüll 
und Entsorgung von Elektro und 
ElektronikAltgeräten
–  Abs. 3 erhält folgenden Wortlaut: 

Die in Abs. 1 und 2 beispielhaft auf
gelisteten Abfälle werden in regel
mäßigen Abständen abgefahren. Die 
genauen Abfuhrzeiten/termine wer
den von der Gemeinde festgesetzt 
und rechtzeitig bekannt gegeben.

  Dies erfolgt im jährlichen Abfallka
lender. Die Abfälle müssen am Tag 
der Abfuhr am Fahrbahnrand zur 
Abholung bereitstehen.

§ 2
Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in 
Kraft.
Bekanntmachungsanordnung
1.  Hinweis gem. § 7 Abs. 6 GO NW
  Die Verletzung von Verfahrens oder 

Formvorschriften der zur Zeit gel
tenden Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein Westfalen kann ge
gen die Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit der Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi
gung fehlt oder ein vorgeschrie
benes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

 b)  die Satzung ist nicht ordnungs
gemäß öffentlich bekannt ge
macht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den Ratsbe
schluss vorher beanstandet oder

 d)  der Form oder Verfahrensman
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die ver
letzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

2.   Die vorstehende dritte Änderungs
satzung zur Satzung über die Ab
fallentsorgung in der Gemeinde 
Odenthal wird hiermit in vollem 
Wortlaut bekannt gemacht.

Odenthal, den 10.12.2014
Der Bürgermeister
gez.: Roeske

		Anlage zur Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Odenthal

Reinigungsverpflichtung Winterwartung

Straßennamen Anlieger inner- über-

örtllich örtlich

Thomas-Mann-Straße Stichweg 
zwischen den Häusern 17 und 27 X A A A A

Straßenart und Reinigungsklasse

(bei Schnee- und Eisglätte)
Reinigungsverpflichtung Winterwartung

Straßennamen Anlieger inner- über-

örtllich örtlich

Thomas-Mann-Straße Stichweg 
zwischen den Häusern 17 und 27 X A A A A

Straßenart und Reinigungsklasse

(bei Schnee- und Eisglätte)
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seiner Sitzung am 09.12.2014 folgende 
Änderungssatzung beschlossen: 

§ 1
§ 9 Abs. 6 erhält folgende Fassung:
Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwas
ser 2,81 EUR.

§ 2
§ 10 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
Die Gebühr für jeden Quadratmeter be
bauter bzw. von Bauteilen überdeckter 
und/oder befestigter Fläche i.S. des 
Abs. 1 beträgt 0,84 EUR.

§ 3
Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in 
Kraft.
Bekanntmachungsanordnung
1.  Hinweis gem. § 7 Abs. 6 GO NW
  Die Verletzung von Verfahrens oder 

Formvorschriften der zur Zeit gel
tenden Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein Westfalen kann ge
gen die Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit der Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi
gung fehlt oder ein vorgeschrie
benes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

 b)  die Satzung ist nicht ordnungs
gemäß öffentlich bekannt ge
macht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den Rats
beschluss vorher beanstandet 
oder

 d)  der Form oder Verfahrensman
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die ver
letzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

2.   Die vorstehende 10. Satzung zur 
Änderung der Beitrags und Ge
bührensatzung zur Satzung über 
die Entwässerung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentli
chen Abwasseranlagen – Entwäs
serungssatzung – in der Gemein
de Odenthal wird hiermit in vollem 
Wortlaut bekannt gemacht.

Odenthal, den  10.12.2014
Der Bürgermeister
gez.: Roeske

		10. Satzung zur Änderung 
der Satzung über den 
Anschluss an die öffentliche 
Wasserleitung, über die 
Abgabe von Wasser und die 
Erhebung von Anschluss 
beiträgen und Benutzungs
gebühren vom 10.12.2014

Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 der Ge
meindeordnung für das Land Nord
rheinWestfalen in der zur Zeit gelten
den Fassung und den §§ 1, 2, 4 und 

6 des zur Zeit gültigen Kommunalab
gabengesetzes für das Land Nord
rheinWestfalen (KAG NRW), hat der 
Rat der Gemeinde Odenthal in seiner 
Sitzung am 09.12.2014 folgende Ände
rungssatzung beschlossen: 

§ 1
§ 18 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
Der Gebührensatz, das Entgelt für die 
Bereithaltung des Anschlusses und für 
die verbrauchte Wassermenge  beträgt 
für jeden m³ Wasser 1,68 EUR.

§ 2
Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in 
Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
1.  Hinweis gem. § 7 Abs. 6 GO NW
  Die Verletzung von Verfahrens oder 

Formvorschriften der zur Zeit gelten
den Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein Westfalen kann gegen die 
Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit der Verkündung nicht mehr gel
tend gemacht werden, es sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi
gung fehlt

 b)  die Satzung ist nicht ordnungs
gemäß öffentlich bekannt ge
macht worden

 c)   der Bürgermeister hat den Rats
beschluss vorher beanstandet 
oder

 d)  der Form oder Verfahrensman
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die ver
letzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

2.   Die vorstehende 10. Satzung zur 
Änderung der Satzung über den 
Anschluss an die öffentliche Was
serleitung, über die Abgabe von 
Wasser und die Erhebung von An
schlussbeiträgen und Benutzungs
gebühren wird hiermit in vollem 
Wortlaut bekannt gemacht.

Odenthal, den  10.12.2014
Der Bürgermeister
gez.: Roeske

		14. Satzung zur Änderung 
der Gebührensatzung für 
die kommunale Abfall 
entsorgungseinrichtung 
der Gemeinde Odenthal 
vom 10.12.2014

Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 der Ge
meindeordnung für das Land Nord
rheinWestfalen in der zurzeit gelten
den Fassung und der §§ 2,4 und 6  des 
zurzeit gültigen  Kommunalabgaben
gesetzes für das Land NordrheinWest
falen (KAG) in Verbindung mit der Sat
zung über die Abfallentsorgung in der 
Gemeinde Odenthal vom 15.12.1999, 
in der zurzeit gültigen Fassung, hat der 
Rat der Gemeinde Odenthal in seiner 

Sitzung vom 09.12.2014 folgende Sat
zung beschlossen:

§ 1
§ 3 – Gebührensatz 
a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:
(1)  Die Abfallentsorgungsgebühr be

trägt
 a)  bei der haushaltsbezogenen zwei 

wöchentlichen Abfuhr für den
 60lgrauen Restmüllbehälter
 158,00 EUR
 80lgrauen Restmüllbehälter
 201,00 EUR
 120lgrauen Restmüllbehälter
 289,00 EUR
 240lgrauen Restmüllbehälter
 552,00 EUR
 1.100lgrauen Restmüllbehälter
 2.435,00 EUR
 b)  bei der haushaltsbezogenen vier

wöchentlichen Abfuhr für den
 60lgrauen Restmüllbehälter 
 92,00 EUR
 80lgrauen Restmüllbehälter 
 114,00 EUR
 120lgrauen Restmüllbehälter                 
 150,00 EUR
 c)  bei der gewerblichen wöchentli

chen Leerung ohne Sondermüll 
für den

 80lgrauen Restmüllbehälter 
 365,00 EUR
 120lgrauen Restmüllbehälter 
 534,00 EUR
 240lgrauen Restmüllbehälter 
 1.043,00 EUR
 1.100lgrauen Restmüllbehälter 
 4.690,00 EUR
 2.500lgrauen Restmüllbehälter 
 10.626,00 EUR
 5.000lgrauen Restmüllbehälter 
 21.226,00 EUR
 d)  bei der gewerblichen zweiwö

chentlichen Leerung ohne Son
dermüll für den

 60lgrauen Restmüllbehälter 
 153,00 EUR
 80lgrauen Restmüllbehälter 
 195,00 EUR
 120lgrauen Restmüllbehälter 
 280,00 EUR
 240lgrauen Restmüllbehälter 
 534,00 EUR
 1.100lgrauen Restmüllbehälter 
 2.358,00 EUR
 2.500lgrauen Restmüllbehälter 
 5.326,00 EUR
 5.000lgrauen Restmüllbehälter 
 10.626,00 EUR
 e)  bei der gewerblichen vierwö

chentlichen Leerung ohne Son
dermüll für den

 60lgrauen Restmüllbehälter 
 89,00 EUR
 80lgrauen Restmüllbehälter 
 110,00 EUR



Odenthal – Das A und O im Bergischen   www.odenthal.de8

9. Benutzung der Leichenhalle
 a)  für die Unterbringung in der Lei

chenhalle je Tag (Tag der Einlie
ferung und der Beerdigung gel
ten als ein Tag) 42,00 EUR 

 b)  für die Trauerfeier 432,00 EUR
§ 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in 
Kraft.
Bekanntmachungsanordnung
1. Hinweis gem. § 7 Abs. 6 GO NW
  Die Verletzung von Verfahrens 

oder Formvorschriften der zur Zeit 
geltenden Gemeindeordnung für 
das Land NordrheinWestfalen 
kann gegen die Satzung nach Ab
lauf eines Jahres seit der Verkün
dung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi
gung fehlt

 b)  die Satzung ist nicht ordnungs
gemäß öffentlich bekannt ge
macht worden

 c)  der Bürgermeister hat den Rats
beschluss vorher beanstandet 
oder

 d)  der Form oder Verfahrensman
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die ver
letzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

2.  Die vorstehende achtzehnte Sat
zung zur Änderung der Gebühren
satzung zur Satzung über die Fried
höfe der Gemeinde Odenthal wird 
hiermit in vollem Wortlaut bekannt 
gemacht.

Odenthal, den 10.12.2014
Der Bürgermeister
gez.: Roeske

		Zwanzigste Satzung zur 
Änderung der Gebühren
satzung zur Satzung über 
die Entsorgung von Grund
stücksentwässerungs 
anlagen vom 10.12.2014

Aufgrund der §§ 7 Abs.1 und 41 Abs.1, 
Satz 2, Bst. F und i der Gemeindeord
nung für das Land NordrheinWestfa
len in der zur Zeit geltenden Fassung 
und der §§ 2, 4 und 6 des zur Zeit 
gültigen Kommunalabgabengesetzes 
für das Land NordrheinWestfalen 
in Verbindung mit der Satzung über 
die Entsorgung von Grundstücksent
wässerungsanlagen in der Gemeinde 
Odenthal vom 25.03.1987 in der z.Zt. 
geltenden Fassung hat der Rat der Ge
meinde Odenthal in seiner Sitzung am  
09.12.2014 folgende Satzung zur Än
derung der Gebührensatzung über die 
Entsorgung von Grundstücksentwäs
serungsanlagen beschlossen:

§ 1
§ 3 – Gebührensatz – erhält folgende 
Fassung:

§ 1
§ 1 Ziffern 15, 8 und 9 erhalten die fol
gende Fassung:
1.  Für den Erwerb des Nutzungsrech

tes an einem 
 a) Wahlgrab (30 Jahre)
 2.571,00 EUR
 b) Urnenwahlgrab (20 Jahre)
 2.162,00 EUR
 c)  Urnenwahlgrab in der Urnenwand 

(20 Jahre) 2.470,00 EUR
Für den Erwerb des Nutzungsrechtes 
eines Grabes auf dem Friedhof Alten
berg, Hangteil ab Feld 5 aufwärts, re
duziert sich die Gebühr zu a) um 50 %.
2.  Für die Verlängerung des Nutzungs

rechtes zu
 a)  für die Verlängerung des Nut

zungsrechtes für ein Wahlgrab 
auf die Dauer von 20 Jahren
 1.714,00 EUR

 b)  für ein Urnenwahlgrab auf die 
Dauer von 20 Jahren

 2.162,00 EUR
 c)  für ein Urnenwahlgrab in der 

Urnenwand auf die Dauer von 
20 Jahren 2.470,00 EUR

  Für die Verlängerung des Nut
zungsrechtes auf einen Zeitraum, 
der weniger als 20 Jahre beträgt

 –  für ein Wahlgrab pro Jahr 1/30 der 
Gebühr zu 1a)

 –  für ein Urnenwahlgrab pro Jahr 
1/20 der Gebühr zu 1b und c)

3.  Für die Bereitstellung eines Reihen
grabes 

 a)  auf die Dauer von 30 Jahren 
für Verstorbene unter 5 Jahren 
 266,00 EUR

 b)  auf die Dauer von 30 Jahren 
für Verstorbene über 5 Jahre 
 1.796,00 EUR

4. Für die Bereitstellung 
 a)  eines anonymen Urnengrabes
 1.079,00 EUR
 b)  eines pflegefreien Urnengrabes 

 1.079,00 EUR
5. Für die Herstellung eines Grabes
 a)  für Kinder unter 5 Jahren  

 704,00 EUR 
 b)  für Personen über 5 Jahren – 

bei Normalgröße des Sarges –                         
 1.423,00 EUR

 c)  für Personen über 5 Jahren 
– bei Übergröße des Sarges –                            
 1.623,00 EUR

 d)  für die Beisetzung einer Urne  
 704,00 EUR

 e)  für die Beisetzung einer Urne in 
der Urnenwand 395,00 EUR

8.  Für die Genehmigung
 a)  zur Errichtung und die Über

wachung der Ausführung von 
Grabmälern und deren Abnahme 
 224,00 EUR

 b)  von Einfriedigungen, Einfassun
gen und sonstigen baulichen  
Anlagen und deren Abnahme 
 224,00 EUR

 f)  Die Gebühr für den 70 l blauen 
Restabfallsack beträgt 6,90 EUR.

 b)  Abs. 3 Satz 1 erhält folgende 
Fassung:

  Für jede Abholung oder Ausliefe
rung von Müllgefäßen sowie für 
die Änderung des Abfuhrrhyth
mus (hier auch Wechseln des 
Abfuhraufklebers) ist eine Gebühr 
von 28,00 EUR zu entrichten. 

§ 2
Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in 
Kraft.
Bekanntmachungsanordnung
1.  Hinweis gem. § 7 Abs. 6 GO NW
  Die Verletzung von Verfahrens und 

Formvorschriften der zurzeit gel
tenden Gemeindeordnung für das 
Land NordrheinWestfalen kann ge
gen die Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit der Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi
gung fehlt oder ein vorgeschrie
benes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

 b)  die Satzung ist nicht ordnungsge
mäß bekannt gemacht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den Rats
beschluss vorher beanstandet,

 d)  der Form oder Verfahrensman
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die ver
letzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

2.  Die vorstehende 14. Satzung  zur 
Änderung der Gebührensatzung für 
die kommunale Abfallentsorgungs
einrichtung der Gemeinde Odenthal 
vom 10.12.2014 wird hiermit in vol
lem Wortlaut bekannt gemacht.

Odenthal, den 10.12.2014
Der Bürgermeister
gez.: Roeske
 

		Achtzehnte Satzung zur 
Änderung der Gebühren
satzung zur Satzung über 
die Friedhöfe der Gemeinde 
Odenthal vom 10.12.2014 

Aufgrund der §§ 7, Abs. 1, 8 und 41 Abs. 
2 Satz 2 Bst. f und i  der Gemeindeord
nung für das Land NordrheinWestfa
len in der zur Zeit geltenden Fassung 
und der §§ 2, 4 und 6 des zur Zeit gül
tigen Kommunalabgabengesetzes für 
das Land NordrheinWestfalen (KAG) 
in Verbindung mit der Satzung für die 
Friedhöfe der Gemeinde Odenthal vom 
11.12.2013 in der zur Zeit gültigen Fas
sung hat der Rat der Gemeinde Oden
thal in seiner Sitzung am 09.12.2014 
folgende achtzehnte Satzung zur Än
derung der Gebührensatzung für die 
Friedhöfe der Gemeinde Odenthal be
schlossen:
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zur Entscheidung des Gemeinderates 
vorläufig. Sollten die Hebesätze vom 
Gemeinderat in geänderter Form be
schlossen werden, wird die Verwaltung 
entsprechende Änderungsbescheide 
versenden.

 

		Bekanntmachung 
Aufstellungsbeschluss 
der 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 2 
–Altenberg–

Der Ausschuss für Planen und Bauen 
der Gemeinde Odenthal als zuständi
ger Fachausschuss hat in seiner Sit
zung am 04.12.2014 die Aufstellung 
der 3. Änderung des Bebauungspla
nes Nr. 2 Altenberg gemäß § 1 Abs. 
8 und § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) beschlossen.
Planziel:
−  Neugestaltung der Außenanlagen 

im Ortsteil Altenberg
Der Geltungsbereich ist im nachfol
gend abgedruckten Übersichtsplan 
dargestellt.

Über Einwendungen, die von Einwoh
nern oder Abgabepflichtigen gegen die 
Haushaltssatzung und ihre Anlagen er
hoben werden, beschließt der Gemein
derat in öffentlicher Sitzung.

Odenthal, den 10.12.2014
Der Bürgermeister
gez.: Roeske

		Hinweis zum Entwurf 
des Haushaltsplanes für 
das Haushaltsjahr 2015  
(Hebesätze der Gemeinde
steuern für das Jahr 2015)

Die Verwaltung hat im Entwurf des 
Haushaltsplanes für das Haushalts
jahr 2015 zur Mitfinanzierung der 
Aufwendungen des Haushaltsplanes 
eine Erhöhung des Hebesatzes der 
Grundsteuer B von bisher 450 % auf 
490 % vorgesehen. Über eine mögli
che Erhöhung der Gemeindesteuern 
entscheidet der Gemeinderat im Rah
men seiner Haushaltsplanberatungen 
in seiner Sitzung am 12.03.2015. Die 
Steuerbescheide, die Anfang des Jah
res 2015 versendet werden, werden 
noch auf Basis der bisherigen Hebe
sätze (bei der Grundsteuer B = 450 
%)  berechnet sein und sind daher bis 

Die Benutzergebühr beträgt für die 
Entsorgung von
a)  abflusslosen Gruben 14,30 Euro/m³ 

Frischwasser inklusive Transport
b)  Belebungsanlagen 1,57 Euro/m³ 

Frischwasser inklusive Transport.
§ 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in 
Kraft.
Bekanntmachungsanordnung
1.  Hinweis gemäß § 7 Abs.6 GO NW
  Die Verletzung von Verfahrens 

oder Formvorschriften der zur Zeit 
geltenden Gemeindeordnung für 
das Land NordrheinWestfalen 
kann gegen die Satzung nach Ab
lauf eines Jahres seit der Verkün
dung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi
gung fehlt oder ein vorgeschrie
benes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

 b)  die Satzung ist nicht ordnungs
gemäß öffentlich bekannt ge
macht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den Rats
beschluss vorher beanstandet 
oder 

 d)  der Form oder Verfahrensman
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die ver
letzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

2.  Die vorstehende  20.  Satzung zur 
Änderung der Gebührensatzung zur 
Satzung über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanla
gen in der Gemeinde Odenthal wird 
hiermit in vollem Wortlaut bekannt 
gemacht.

Odenthal den 10.12.2014  
Der Bürgermeister
gez.: Roeske

		Amtliche Bekanntmachung
Der Entwurf der Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2015 wurde in der 
Ratssitzung am 09. Dezember 2014 
eingebracht.
Der Entwurf der Haushaltssatzung und 
des Haushaltsplanes der Gemeinde 
Odenthal mit Anlagen für das Haus
haltsjahr 2015 liegt vom 05. Januar bis 
zum 22. Januar 2015, montags bis frei
tags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr sowie 
montags bis donnerstags von 14.00 
Uhr bis 16.00 Uhr im Rathaus (im Büro 
des Kämmerers, 1. Stock), Altenberger 
DomStraße 31, öffentlich aus. 
Gegen den Entwurf können Einwohner 
oder Abgabepflichtige innerhalb einer 
Frist von vierzehn Tagen nach Beginn 
der Auslegung am 05. Januar 2015 so
wohl schriftlich als auch mündlich zu 
Protokoll Einwendungen im Rathaus, 
im Büro des Kämmerers, erheben. Fortsetzung S. 12
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Liebe Odenthalerinnen und Odenthaler! 
 
Bereits die Premiere der diesjährigen Produktion der Theater-AG „GO on stage“ am 23.1.2008 zeigte eines deutlich: Der Jah-
resbeginn am Gymnasium Odenthal (GO) steht diesmal ganz im Zeichen von Theater, Kunst und Musik! Mit der Kunst-AG 
stellen wir in dieser Ausgabe deshalb erstmals eine der kreativen Arbeitsgemeinschaften des GO vor.  
 
Vorgestellt… 
 
Etliche Meter Stoff, große Mengen Pappmache, Bastelkleber, dut-
zende Pappschnäbel und Unmengen echter und teils sogar aus 
Shanghai importierter Vogelfedern. – Noch vor einem halben Jahr 
war für den Laien kaum vorstellbar, dass aus diesem Wirrwarr von 
Rohmaterialien derart naturgetreue und originelle Kostüme für die 
Piepmätze aus Aristophanes’ „Vögel“ (s.u.) werden würden. Die 
Arbeit der siebenköpfigen Kunst-AG, die zunächst vor allem im 
Stillen stattfindet, wurde in den drei Aufführungen der „Vögel“ ein-
drucksvoll in Szene gesetzt. Monatelange Detailstudien, Skizzen 
und Experimente mit Schminke und Nähmaschine waren nötig, um 
später die Mitglieder der Theater-AG naturgetreu in die verschie-
densten Vogelarten verwandeln zu können. Erst die akribische 
Arbeit der Künstlerinnen ließ den Pfau authentisch sein Rad im 
prächtigen Federkleid schlagen und verlieh den übrigen Vögeln mit 
langen Krallen, ausgefallenen Schnäbeln und Masken auf ihre je 
eigene Weise Glanz.  
Die Mädchen der Jahrgangsstufen 11 und 12, die sich unter der Leitung von Kunstlehrerin Ursula Lagler-Haese jeden Montag-
nachmittag (6.-8. Stunde) in den Kunsträumen treffen, arbeiten größtenteils schon seit sieben Jahren zusammen, würden sich aber 
über „Nachwuchs“ sehr freuen! Wer gerne künstlerisch aktiv werden und Erfahrungen im Bereich Bodypainting, Kostümdesign 
oder plastisches Gestalten sammeln möchte, ist herzlich willkommen! Als Dankeschön für die grenzenlose Kreativität und Aus-
dauer winkt der Kunst-AG nun ein professionelles Schminktraining, um ihre fabelhafte Arbeit noch weiter zu perfektionieren. 
                       Charlotte & Clara Bamberger 
 

Aufgeführt… 
 

 
 

Danke „GO on Stage“! 
 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala – so 
oder so ähnlich hörte man die begeis-
terten Theatergänger in Odenthal nach 
der Premiere des Theaterstücks „Die 
Vögel“ vor sich hin singen. Die Schau-
spieler der Theater-AG „GO on stage“ 
unter Leitung von Frank Schaffrath er-
zählten, tanzten und sangen die schrille 
Komödie frei nach Aristophanes. 
Zwei Abenteurer aus Athen ziehen los, 
um mit den schrägsten und buntesten 
Vögeln eine neue Stadt – Wolkenku-
ckucksheim – zu gründen. Während-
dessen toben auf dem Olymp amüsante 
Konflikte zwischen den Göttinnen, die 
ihre Macht durch Wiedehopf, Pfau, Kie-
bitz und Co bedroht sehen. Bei der ab-
schließenden Vogelhochzeit zwischen 
Göttin und Gefieder wurde das Publikum 
zum gemeinsamen „Fiderallala“ mitgeris-
sen. 
Die farbenfrohen und exotischen Kos-
tüme der Kunst-AG, die grandiose musi-

kalische Unterstützung des 12er Musik-
grundkurses unter Leitung von Musikleh-
rerin Eva Michaelis, die sogar selbst in 
die Tasten von Akkordeon und Klavier 
griff, die gekonnten Anspielungen auf 
den Odenthaler Schulalltag und natürlich 
die souveräne Leistung der Odenthaler 
Schauspieler führten wie gewohnt zu 
einer rundum gelungenen Darstellung 
und verliehen der antiken Komödie wahr-
lich Flügel.      Vanessa Steinkrüger & Tim Hilken 
 
Zurückgeblickt... 
 

Hereinspaziert!  
Tag der offenen Tür am GO 

 
Samstagmorgen, 1. Dezember 2007, 
9.00 Uhr: Immer mehr Menschen strö-
men in das Schulzentrum. Nein, sie 
haben sich nicht im Datum geirrt. Es ist 
Tag der offenen Tür am GO! 
Mit Wunderkerzen stimmungsvoll von der 
Einrad-AG eröffnet bot dieser Tag den 
Besuchern und Besucherinnen die Mög-
lichkeit, Einblick zu nehmen in das Leben 
und Lernen am GO: Neben dem Besuch 
von Unterrichtsmitschauen in den Jahr-
gangsstufen 5, 6 und 11 und eindrucks-
vollen Experimenten in den Naturwissen-
schaften bestand auch die Möglichkeit, 
den „Kreativen“ des GO über die Schul-
ter zu schauen: Die verschiedenen The-
ater-AGs freuten sich über Besucher bei 
Werkstattproben, die Tanz-AG und der 
Sportkurs 13 zeigten indische Tänze, die 
Lust machten, sich beim Arbeitskreis 
„KulturWelten“ näher über unsere südin-
dische Partnerschule in Palliagaram zu 

informieren. Die Deutschkurse der Jahr-
gangsstufe13 zeigten gemeinsam mit der 
Klasse 8c Arbeiten rund um das Thema 
„Expressionismus“ und gestalteten eine 
bunte Ausstellung, die in Gedichten, 
Bildern und Filmen zu einem Streifzug 
durch die Mentalität jener Epoche einlud.  
Die Technikinteressierten konnten sich 
derweil in die 
Geheimnisse 
der digitalen Ta-
feln einweihen 
lassen. Informa-
tiklehrer Daniel 
Garmann (Foto) 
erklärte den 
Jüngsten den 
Umgang mit 
„Lego-Mind-
storms“, einer 
autonomen Pro-
grammierung für 
Legoroboter. Damit nach all diesen Ein-
drücken niemand zu hungern brauchte, 
stand die Jahrgangsstufe 13 mit einer 
umfangreichen Auswahl an Kuchen, 
Gebäck und Kaffee im PZ bereit. Die 
Stufe 11 führte die Gäste durch die Ge-
bäude und half tatkräftig beim Auf- und 
Abbau. Vielen Dank dafür! 
Der Erlös des am Nachmittag von der 
Schülervertretung organisierten Trödel-
markts ist für den Ausbau der Schule in 
Palliagaram bestimmt. Ein besonderes 
„Dankeschön“ geht hier an die Klasse 5d, 
die die Hälfte ihres erwirtschafteten Ge-
winns ebenfalls nach Südindien spendet.  

Katharina Krieger &  
Katharina Bamberger  

 

pr-ag@gymnasium-odenthal.de 
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der artenschutzrechtlichen Prüfung 
liegen in der  Zeit vom

Mittwoch, den 07.01.2015 bis ein
schließlich Montag, den 09.02.2015

im Geschäftsbereich III –Bauen & 
Technische Dienste– der Gemeinde 
Odenthal, AltenbergerDomStraße 29, 
51519 Odenthal, während der Dienst
stunden
montags bis donnerstags
 von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags
 von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat           
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
zu jedermanns Einsicht aus.
Während dieser Auslegungsfrist kön
nen bei der Gemeindeverwaltung An
regungen und Bedenken zu dem Pla
nentwurf schriftlich eingereicht  oder 
zur Niederschrift  abgegeben werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Anre
gungen und Bedenken können bei der 
Beschlussfassung unberücksichtigt 
bleiben. Über die Anregungen und Be
denken entscheidet der Rat der Ge
meinde Odenthal.
Bekanntmachungsanordnung:
Die jeweiligen Aufstellungsbeschlüsse 
gem. § 2 Abs. 1 BauGB des Entwur
fes des Bebauungsplanes Nr. 6 –Glö
busch–, 23. Änderung und der 13. 
Flächennutzungsplanänderung sowie 
die Beschlüsse zur Beteiligung der Öf
fentlichkeit und der Behörden gem. § 3 
Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 
der v.g. Bauleitplanverfahren werden 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Odenthal, den 21. November 2014
Der Bürgermeister
gez.: Roeske

		Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten der 
32. vereinfachten Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 6 
–Glöbusch–

Der Rat der Gemeinde Odenthal hat 
in seiner Sitzung am 04.11.2014 die 
32. vereinfachte Änderung des Bebau
ungsplanes Nr. 6 Glöbusch als Sat
zung beschlossen. Dem Bebauungs
plan ist beigefügt eine Begründung.
Planziel
Planziel der 32. vereinfachten Än
derung des Bebauungsplanes Nr. 6 
Glöbusch ist die Erweiterung der 
überbaubaren Fläche im Bereich der 
Bergstraße 66 im Ortsteil Glöbusch in 
Anlehnung an die bereits vorhandene 
Bebauung.
Der Geltungsbereich ist im nachfol
gend abgedruckten Übersichtsplan 
dargestellt.
Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende vom Rat der Gemein
de beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht.

		Bekanntmachung
Aufstellungsbeschluss der 23. Än
derung des Bebauungsplanes Nr. 6 
–Glöbusch– und der 13. Änderung 
des Flächennutzungsplanes
Bekanntgabe von Ort und Zeit der 
Öffentlichen Auslegung
Der Ausschuss für Planen und Bauen 
der Gemeinde Odenthal als zuständi
ger Fachausschuss hat in seiner Sit
zung am 17.09.2013 die Aufstellung der 
23. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 6 –Glöbusch– und in seiner Sitzung 
am 30.10.2014 die Aufstellung der 13. 
Flächennutzungsplanänderung gemäß 
§ 1 Abs. 8 und § 2 Abs. 1 des Bauge
setzbuches (BauGB) beschlossen.
Der Ausschuss für Planen und Bauen 
der Gemeinde Odenthal als zuständi
ger Fachausschuss hat in seiner Sit
zung am 17.09.2013 den Verzicht auf 
die vorgezogene Bürgerbeteiligung 
und die öffentliche Auslegung der 23. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 
–Glöbusch– sowie am 30.10.2014 die 
Durchführung des Beteiligungsverfah
rens zur 13. Änderung des Flächennut
zugsplanes beschlossen
Planziel:
−  Umwandlung von Wohnbaufläche 

und Fläche für die Landwirtschaft in 
private Grünfläche für den südlich 
der Wohnbebauung (Wingensie
fener Straße 2337) dargestellten 
Bereich zwecks Zulässigkeit von 
Nebenanlagen gem. § 14 Baunut
zungsverordnung BauNVO.

Der Geltungsbereich ist im nachfol
gend abgedruckten Übersichtsplan 
dargestellt.
Hierzu soll nun die Beteiligung der Öf
fentlichkeit und der Behörden gem. § 3 
(2) und gem. § 4 (2) BauGB durchge
führt werden.

Die vorgenannten Entwürfe der Bebau
ungsplan und der Flächennutzungs
planänderung einschließlich der Be
gründungen inkl. Umweltberichte und 

Hierzu soll nun die frühzeitige Betei
ligung der Öffentlichkeit und der Be
hörden gem. § 3 (1) und gem. § 4 (1) 
BauGB durchgeführt werden.
Der vorgenannte Entwurf der Be
bauungsplanänderung einschließlich 
der Begründung inkl. Umweltbericht, 
landschaftspflegerischer Fachbeitrag, 
FFHVorprüfung und der artenschutz
rechtlichen Prüfung (ASP Stufe I) liegen 
in der Zeit vom

Mittwoch, den 07.01.2015 bis ein
schließlich Montag, den 09.02.2015

im Geschäftsbereich III –Bauen & 
Technische Dienste– der Gemeinde 
Odenthal, AltenbergerDomStraße 29, 
51519 Odenthal, während der Dienst
stunden
montags bis donnerstags 
 von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 freitags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat           
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
zu jedermanns Einsicht aus.
Während dieser Auslegungsfrist kön
nen bei der Gemeindeverwaltung An
regungen und Bedenken zu dem Plan
entwurf schriftlich eingereicht oder 
zur Niederschrift abgegeben werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene An
regungen und Bedenken können bei 
der Beschlussfassung unberücksich
tigt bleiben. Über die Anregungen und 
Bedenken entscheidet der Ausschuss 
für Planen und Bauen der Gemeinde 
Odenthal.
Bekanntmachungsanordnung:
Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 
BauGB des Entwurfes des Bebau
ungsplanes Nr. 2 –Altenberg–, 3. Än
derung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Odenthal, den 05. Dezember 2014
Der Bürgermeister
gez.: Roeske
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Der Bebauungsplan soll im beschleunig
ten Verfahren nach § 13 a BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden. 
Planziel:
−  Die städtebauliche Umgestaltung 

der Bau und Erschließungsfest
setzungen des Bebauungsplanes 
Nr. 7/II im Bereich der Straße „Am 
Telegraf“ im Ortsteil Blecher.

Der Geltungsbereich ist im nachfol
gend abgedruckten Übersichtsplan 
dargestellt.
Hierzu soll nun die Beteiligung der Öf
fentlichkeit und der Behörden gem. § 3 
(2) und gem. § 4 (2) BauGB durchge
führt werden.
Der vorgenannte Entwurf der Bebau
ungsplanänderung einschließlich der 
Begründung, der artenschutzrecht
lichen Prüfung (ASP Stufe I) und eine 
schalltechnische Untersuchung liegen 
in der Zeit vom

Mittwoch, den 07.01.2015 bis ein
schließlich Montag, den 09.02.2015

im Geschäftsbereich III –Bauen & 
Technische Dienste der Gemeinde 
Odenthal, AltenbergerDomStraße 29, 
51519 Odenthal, während der Dienst
stunden
montags bis donnerstags 
 von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 freitags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat           
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
zu jedermanns Einsicht aus.
Während dieser Auslegungsfrist kön
nen bei der Gemeindeverwaltung An
regungen und Bedenken zu dem Plan
entwurf schriftlich eingereicht oder zur 
Niederschrift abgegeben werden. 

Nicht fristgerecht abgegebene Anre
gungen und Bedenken können bei der 
Beschlussfassung unberücksichtigt 
bleiben. Über die Anregungen und Be
denken entscheidet der Rat der Ge
meinde Odenthal.

das Verhältnis des Bebauungs
plans und des Flächennutzungspla
nes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
des Baugesetzbuches beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs 
sind dann unbeachtlich, wenn sie 
nicht gem. § 215 BauGB innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung 
dieser Satzung schriftlich gegen
über der Gemeinde Odenthal gel
tend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung von 
Verfahrens oder Formvorschriften 
oder den Mangel der Abwägung 
begründen soll, ist darzulegen.

3)  Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 
3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des 
BauGB über die Entschädigung 
der durch den Bebauungsplan ein
getretenen Vermögensnachteile 
sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Ent
schädigungsansprüche wird hiermit 
hingewiesen.

4)  Ort und Zeit der Einsichtnahme so
wie die aufgrund des Baugesetzbu
ches und der Gemeindeordnung für 
das Land NordrheinWestfalen er
forderlichen Hinweise werden hier
mit öffentlich bekannt gemacht.

Odenthal, den 7. November 2014
Der Bürgermeister
gez.: Roeske

		Bekanntmachung 
Aufstellungsbeschluss 
der 5. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 7/II 
–Blecher–

Der Ausschuss für Planen und Bauen 
der Gemeinde Odenthal als zuständi
ger Fachausschuss hat in seiner Sit
zung am 30.10.2014 die Aufstellung 
der 5. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 7/II Blecher gemäß § 1 Abs. 8 
und § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) beschlossen.

Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntma
chungsverordnung (BekanntmVO) wird 
hiermit bestätigt, dass der Wortlaut 
der Satzung mit dem Ratsbeschluss 
vom 04.11.2014 übereinstimmt und 
die Bekanntmachung dem Verfahren 
gemäß § 2 Abs. 1 und 2 der geltenden 
Bekanntmachungsverordnung vom 
26.08.1999 (GV NW S.516/SGV NW 
2023) entspricht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 32. 
vereinfachte Änderung des Bebauungs
planes Nr. 6 Glöbusch gemäß § 10 
Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in Kraft.
Hinweise:
Die 32. vereinfachte Änderung des Be
bauungsplanes Nr. 6 Glöbusch wird 
während der Dienststunden 
montags bis donnerstags 
 von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
im Geschäftsbereich III Bauen & Tech
nische Dienste der Gemeinde Odent
hal, AltenbergerDomStraße 29, zu je
dermanns Einsicht bereitgehalten.
Über den Inhalt des Planes sowie über 
die Begründung wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt.
Unter Beachtung des § 244 BauGB 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBI. I, S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I 
S. 1548) ergehen folgenden Hinweise:
1)  Die Verletzung von Verfahrens oder 

Formvorschriften gemäß § 7 Abs. 6 
der Gemeindeordnung für das Land 
NordrheinWestfalen (GO NW) in der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2013 (GV. NRW. 
S. 878), kann gegen die Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend ge
macht werden, es sei denn, 

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi
gung fehlt,

 b)  die Satzung ist nicht ordnungs
gemäß öffentlich bekannt ge
macht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den Ratsbe
schluss vorher beanstandet oder

 d)  der Form oder Verfahrensman
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die ver
letzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

2)  Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nrn. 1 bis 3 des Baugesetzbu
ches beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens und 
Formvorschriften, eine unter Be
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 
des Baugesetzbuches beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über 
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Mit dieser Bekanntmachung tritt die 
2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 44B –Bergisch Gladbacher Straße– 
gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Kraft.
Hinweise:
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 44B Bergisch Gladbacher Straße 
wird während der Dienststunden 
montags bis donnerstags   
 von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat  
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
im Geschäftsbereich III –Bauen & Tech
nische Dienste– der Gemeinde Oden 
thal, AltenbergerDomStraße 29, zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten.
Über den Inhalt des Planes sowie über 
die Begründung wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt.
Unter Beachtung des § 244 BauGB 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBI. I, S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I 
S. 1548) ergehen folgenden Hinweise:
1)  Die Verletzung von Verfahrens oder 

Formvorschriften gemäß § 7 Abs. 6 
der Gemeindeordnung für das Land 
NordrheinWestfalen (GO NW) in der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 
878), kann gegen die Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver
kündung nicht mehr geltend ge
macht werden, es sei denn, 

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi
gung fehlt,

 b)  die Satzung ist nicht ordnungs
gemäß öffentlich bekannt ge
macht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den Rats
beschluss vorher beanstandet 
oder

 d)  der Form oder Verfahrensman
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die ver
letzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.  

2)  Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nrn. 1 bis 3 des Baugesetzbu
ches beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens und 
Formvorschriften, eine unter Be
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 
des Baugesetzbuches beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungs
plans und des Flächennutzungspla
nes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
des Baugesetzbuches beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs 
sind dann unbeachtlich, wenn sie 
nicht gem. § 215 BauGB innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung 
dieser Satzung schriftlich gegen

montags bis donnerstags
 von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
zu jedermanns Einsicht aus.
Während dieser Auslegungsfrist kön
nen bei der Gemeindeverwaltung An
regungen und Bedenken zu dem Plan
entwurf schriftlich eingereicht oder 
zur Niederschrift  abgegeben werden.
Nicht fristgerecht abgegebene An
regungen und Bedenken können bei 
der Beschlussfassung unberücksich
tigt bleiben. Über die Anregungen und 
Bedenken entscheidet der Ausschuss 
für Planen und Bauen der Gemeinde 
Odenthal.
Bekanntmachungsanordnung:
Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 
BauGB des Entwurfes des Bebau
ungsplanes Nr. 40 –Obererberich–, 
1. Änderung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Odenthal, den 24. November 2014
Der Bürgermeister
gez.: Roeske
 

		Bekanntmachung
über das Inkrafttreten der 2. Ände
rung des Bebauungsplanes Nr. 44B 
–Bergisch Gladbacher Straße– ge
mäß § 13 a des Baugesetzbuches 
(BauGB, Bebauungsplan der Innen
entwicklung)
Der Rat der Gemeinde Odenthal hat 
in seiner Sitzung am 09.12.2014 die 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
44B –Bergisch Gladbacher Straße– als 
Satzung beschlossen. Dem Bebau
ungsplan sind beigefügt eine Begrün
dung, die FFHVorprüfung und die 
Artenschutzprüfung Stufe I.
Planziel
Ziel der Planung ist es, in einem be
stehenden Mischgebiet der zentralen 
Ortslage Odenthals die Voraussetzun
gen für eine bauliche Nachverdichtung 
zur Stärkung des Ortskerns innerhalb 
der Gemeinde Odenthal zu schaffen.
Der Geltungsbereich ist im nachfol
gend abgedruckten Übersichtsplan 
dargestellt.
Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende vom Rat der Gemein
de beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht.
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntma
chungsverordnung (BekanntmVO) wird 
hiermit bestätigt, dass der Wortlaut 
der Satzung mit dem Ratsbeschluss 
vom 09.12.2014 übereinstimmt und 
die Bekanntmachung dem Verfahren 
gemäß § 2 Abs. 1 und 2 der geltenden 
Bekanntmachungsverordnung vom 
26.08.1999 (GV NW S.516/SGV NW 
2023) entspricht. 

Bekanntmachungsanordnung:
Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 
BauGB des Entwurfes des Bebau
ungsplanes Nr. 7/II –Blecher, 5. Än
derung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Odenthal, den 03. November 2014
Der Bürgermeister
gez.: Roeske

		Bekanntmachung
Aufstellungsbeschluss der 1. Ände
rung des Bebauungsplanes Nr. 40 
–Obererberich– 
Der Ausschuss für Planen und Bauen 
der Gemeinde Odenthal als zuständi
ger Fachausschuss hat in seiner Sit
zung am 08.05.2014 die Aufstellung 
der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 40 –Obererberich– gemäß § 1 Abs. 
8 und § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) beschlossen.
Planziel:
−  Ausweisung einer überbaubaren 

Fläche im Bereich des Schlehdorn
weges im Ortsteil Erberich zwecks 
Errichtung eines Einfamilienhauses.

Der Geltungsbereich ist im nachfol
gend abgedruckten Übersichtsplan 
dargestellt.
Hierzu soll nun die frühzeitige Betei
ligung der Öffentlichkeit und der Be
hörden gem. § 3 (1) und gem. § 4 (1) 
BauGB durchgeführt werden.
Der vorgenannte Entwurf der Bebau
ungsplanänderung einschließlich der 
Begründung inkl. Umweltbericht, der 
landschaftspflegerische Fachbeitrag 
und die artenschutzrechtliche Prüfung 
(ASP Stufe I) liegen in der  Zeit vom

Mittwoch, den 07.01.2015 bis ein
schließlich Montag, den 09.02.2015

im Geschäftsbereich III –Bauen & Tech
nische Dienste– der Gemeinde Odent
hal, AltenbergerDomStraße 29, 51519 
Odenthal, während der Dienststunden
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des Baugesetzbuches beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungs
plans und des Flächennutzungspla
nes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
des Baugesetzbuches beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs 
sind dann unbeachtlich, wenn sie 
nicht gem. § 215 BauGB innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung 
dieser Satzung schriftlich gegen
über der Gemeinde Odenthal gel
tend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung von 
Verfahrens oder Formvorschriften 
oder den Mangel der Abwägung 
begründen soll, ist darzulegen.

3)  Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 
3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des 
BauGB über die Entschädigung der 
durch den Bebauungsplan einge
tretenen Vermögensnachteile sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungs
ansprüche wird hiermit hingewiesen.

4)  Ort und Zeit der Einsichtnahme so
wie die aufgrund des Baugesetzbu
ches und der Gemeindeordnung für 
das Land NordrheinWestfalen er
forderlichen Hinweise werden hier
mit öffentlich bekannt gemacht.

Odenthal, den 10. Dezember 2014
Der Bürgermeister
gez.: Roeske

		Bekanntmachung
über das Inkrafttreten der 3. Ergän
zung der Satzung nach § 34 Abs. 4 
Baugesetzbuch (BauGB) für den im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil 
–Altehufe 2–
Der Rat der Gemeinde Odenthal hat 
in seiner Sitzung am 04.11.2014 die 
3. Ergänzung der Satzung nach § 34 
Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) für den 
im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
–Altehufe 2– als Satzung beschlossen. 
Der Innenbereichssatzung ist beigefügt 
eine Begründung.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende vom Rat der Gemeinde 
beschlossene Satzung wird hiermit öf
fentlich bekanntgemacht.
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntma
chungsverordnung (BekanntmVO) wird 
hiermit bestätigt, dass der Wortlaut der 
Satzung mit dem Ratsbeschluss vom 
09.12.2014 übereinstimmt und die Be
kanntmachung dem Verfahren gemäß 
§ 2 Abs. 1 und 2 der geltenden Bekannt
machungsverordnung vom 26.08.1999 
(GV NW S.516/SGV NW 2023) entspricht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der 
Bebauungsplanes Nr. 71 –Scheuren– 
gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Kraft.
Hinweise:
Der Bebauungsplan Nr. 71 –Scheuren– 
wird während der Dienststunden 
montags bis donnerstags   
 von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat  
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
im Geschäftsbereich III –Bauen & Tech
nische Dienste– der Gemeinde Oden 
thal, AltenbergerDomStraße 29, zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten.
Über den Inhalt des Planes sowie über 
die Begründung wird auf Verlangen Aus
kunft erteilt.
Unter Beachtung des § 244 BauGB in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBI. I, S. 2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) er
gehen folgenden Hinweise:
1)  Die Verletzung von Verfahrens oder 

Formvorschriften gemäß § 7 Abs. 6 
der Gemeindeordnung für das Land 
NordrheinWestfalen (GO NW) in der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2013 (GV. NRW. 
S. 878), kann gegen die Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi
gung fehlt,

 b)  die Satzung ist nicht ordnungsge
mäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,

 c)  der Bürgermeister hat den Ratsbe
schluss vorher beanstandet oder

 d)  der Form oder Verfahrensman
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die ver
letzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.  

2)  Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nrn. 1 bis 3 des Baugesetzbu
ches beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens und 
Formvorschriften, eine unter Be
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 

über der Gemeinde Odenthal gel
tend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung von 
Verfahrens oder Formvorschriften 
oder den Mangel der Abwägung 
begründen soll, ist darzulegen.

3)  Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 
3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des 
BauGB über die Entschädigung der 
durch den Bebauungsplan einge
tretenen Vermögensnachteile sowie 
über die Fälligkeit und das Erlö
schen entsprechender Entschädi
gungsansprüche wird hiermit hin
gewiesen.

4)  Ort und Zeit der Einsichtnahme so
wie die aufgrund des Baugesetzbu
ches und der Gemeindeordnung für 
das Land NordrheinWestfalen er
forderlichen Hinweise werden hier
mit öffentlich bekannt gemacht.

Odenthal, den 10. Dezember 2014
Der Bürgermeister
gez.: Roeske

		Bekanntmachung
über das Inkrafttreten des Bebau
ungsplanes Nr. 71 –Scheuren– ge
mäß § 13 a des Baugesetzbuches 
(BauGB, Bebauungsplan der Innen
entwicklung)
Der Rat der Gemeinde Odenthal hat in 
seiner Sitzung am 09.12.2014 den Be
bauungsplan Nr. 71 Scheuren als Sat
zung beschlossen. Dem Bebauungs
plan sind beigefügt eine Begründung 
und die Artenschutzprüfung Stufe I.
Planziel
Städtebauliches Ziel ist es, im Rahmen 
der Planung ein Wohngebiet zu entwi
ckeln in Verträglichkeit mit der Umwelt 
und Realisierung einer zeitgerechten 
Architektur, die Einzel und Doppelhäu
sern in einer offenen Bauweise zulassen 
sollen.
Der Geltungsbereich ist im nachfolgend 
abgedruckten Übersichtsplan darge
stellt.
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		Allgemeinverfügung 
über das Verbot des 
Mitführens, Benutzens und 
des Verkaufs von Glas und 
anderen Getränkebehältnissen 
an Weiberfastnacht 

Hiermit wird gemäß § 35 Satz 2 Ver
waltungsverfahrensgesetz Nordrhein 
Westfalen (VwVfg NRW) in Verbindung 
mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über 
Aufbau und Befugnisse der Ordnungs
behörden (Ordnungsbehördengesetz) 
NordrheinWestfalen (OBG NRW) in 
den jeweils gültigen Fassungen folgen
de Allgemeinverfügung erlassen:
1.  Jeweils für Weiberfastnacht ist im 

unter Nummer 2 näher festgelegten 
Bereich der Gemeinde Odenthal, 
Ortsteil Voiswinkel in der Zeit zwi
schen 12.00 Uhr und 18.30 Uhr das 
Mitführen, die Benutzung und der 
Verkauf von Glasbehältnissen, das 
heißt alle Behältnisse, die aus Glas 
hergestellt sind (wie zum Beispiel 
Flaschen und Gläser), außerhalb 
von geschlossenen Räumen unter
sagt. Dasselbe gilt für Getränkebe
hältnisse aus anderen Materialien, 
wenn diese ein Volumen von 0,50 
Litern übersteigen. Ausgenommen 
von diesem Verbot ist das Mitführen 
entsprechender Getränkebehältnis
se durch Personen, welche diese 
offensichtlich und ausschließlich 
zur unmittelbaren Mitnahme zur 
häuslichen Verwendung bei sich 
führen oder als Zulieferer für die 
innerhalb des definierten Bereichs 
ansässigen Gewerbebetriebe oder 
Privathaushalte tätig sind.

2.  Der räumliche Geltungsbereich 
erstreckt sich auf die Odenthaler 
Strasse von der Hausnummer 68 a 
(vor der Einmündung zur Küchen
berger Strasse) und der Hausnum
mer 19 (hinter der Einmündung zu 
Im Sonnenberg). Auf der St. En
gelbert Str. vom Kreuzungsbereich 
Odenthaler Str. bis zur Kreuzung 
Kirchweg. Das Verbot erstreckt 
sich auf die alle dem öffentlichen 
Verkehr dienenden Flächen (Ver
kehrsflächen) unabhängig von den 
Eigentumsverhältnissen. Zu den 
Verkehrsflächen gehören insbe
sondere: Straßen, Fahrbahnen ein
schließlich der Geh und Radwege; 
Plätze, einschließlich Stellflächen 
und Parkplätze für Fahrzeuge; Sei
ten und Sicherheitsstreifen; Trep
pen und Rampen, einschließlich 
Treppen vor der Straßenfront der 
Häuser, soweit sie nicht eingefrie
det sind; Ein und Aufbauten der 
Verkehrsflächen, insbesondere 
Lichtzeichenanlagen, Ruhebänke, 
Bushaltestellen, Toiletteneinrich
tungen, Abfall und Wertstoffsam
melbehälter. 

3.  Bei Zuwiderhandlung gegen die Zif
fern 1 und 2 dieser Verfügung drohe 
ich für jeden Fall des Mitführens, Be

 c)  der Bürgermeister hat den Ratsbe
schluss vorher beanstandet oder

 d)  der Form oder Verfahrensman
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die ver
letzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.  

2)  Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nrn. 1 bis 3 des Baugesetzbu
ches beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens und 
Formvorschriften, eine unter Be
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 
des Baugesetzbuches beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungs
plans und des Flächennutzungspla
nes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
des Baugesetzbuches beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs 
sind dann unbeachtlich, wenn sie 
nicht gem. § 215 BauGB innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung 
dieser Satzung schriftlich gegen
über der Gemeinde Odenthal gel
tend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung von 
Verfahrens oder Formvorschriften 
oder den Mangel der Abwägung 
begründen soll, ist darzulegen.

3)  Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 
3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des 
BauGB über die Entschädigung der 
durch den Bebauungsplan einge
tretenen Vermögensnachteile sowie 
über die Fälligkeit und das Erlö
schen entsprechender Entschädi
gungsansprüche wird hiermit hin
gewiesen.

4)  Ort und Zeit der Einsichtnahme so
wie die aufgrund des Baugesetzbu
ches und der Gemeindeordnung für 
das Land NordrheinWestfalen er
forderlichen Hinweise werden hier
mit öffentlich bekannt gemacht.

Odenthal, den 07. November 2014
Der Bürgermeister
gez.: Roeske

Planziel
Planziel der 3. Ergänzung der Sat
zung nach § 34 Abs. 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) für den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil –Altehufe 2– ist die 
Einbeziehung eines Grundstückes in 
den Geltungsbereich der Innenbe
reichssatzung zwecks Bebauung.
Der Geltungsbereich ist im nachfolgend 
abgedruckten Übersichtsplan dargestellt.
Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende vom Rat der Gemein
de beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht.
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntma
chungsverordnung (BekanntmVO) wird 
hiermit bestätigt, dass der Wortlaut der 
Satzung mit dem Ratsbeschluss vom 
04.11.2014 übereinstimmt und die Be
kanntmachung dem Verfahren gemäß § 2 
Abs. 1 und 2 der geltenden Bekanntma
chungsverordnung vom 26.08.1999 (GV 
NW S.516/SGV NW 2023) entspricht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 
3. Ergänzung der Satzung nach § 34 
Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) für den 
im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
–Altehufe 2–  gemäß § 10 Abs. 3 Bau
gesetzbuch (BauGB) in Kraft.
Hinweise:
Die 3. Ergänzung der Satzung nach 
§ 34 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) 
für den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil Altehufe 2 wird während der 
Dienststunden 
montags bis donnerstags   
 von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
im Geschäftsbereich III –Bauen & Tech
nische Dienste– der Gemeinde Oden 
thal, AltenbergerDomStraße 29, zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten.
Über den Inhalt des Planes sowie über 
die Begründung wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt.
Unter Beachtung des § 244 BauGB 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBI. I, S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I 
S. 1548) ergehen folgenden Hinweise:
1)  Die Verletzung von Verfahrens oder 

Formvorschriften gemäß § 7 Abs. 6 
der Gemeindeordnung für das Land 
NordrheinWestfalen (GO NW) in der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 
878), kann gegen die Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver
kündung nicht mehr geltend ge
macht werden, es sei denn, 

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi
gung fehlt,

 b)  die Satzung ist nicht ordnungs
gemäß öffentlich bekannt ge
macht worden,
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nutzens oder Verkauf eines Glasbe
hältnisses ein Zwangsgeld in Höhe 
von 35 Euro je Glasbehältnis an. 
Dasselbe gilt für Getränkebehältnis
se aus anderen Materialien, wenn 
diese ein Volumen von 0,50 Liter 
übersteigen. Für den Fall, dass das/
die Glasbehältnis(se) daraufhin nicht 
aus der Verbotszone entfernt wird/
werden, drohe ich das Zwangsmittel 
des unmittelbaren Zwanges in Form 
der Wegnahme des mitgeführten 
Glasbehältnisses bzw. der mitge
führten Glasbehältnisse an. 

4.  Die sofortige Vollziehbarkeit dieser 
Verfügung wird gem. § 80 Abs. 2 
Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGo) angeordnet, mit der Folge, 
dass eine eventuell eingelegte Klage 
keine aufschiebende Wirkung hat.

5.  Diese Allgemeinverfügung gilt ge
mäß § 41 Abs. 4 S. 4 VwVfG NRW 
mit dem auf die Bekanntmachung 
folgenden Tag als bekanntgegeben.

Begründung:
Am Weiberfastnachtstag wird im Orts
teil Voiswinkel als Höhepunkt des Stra
ßenkarneval der traditionelle Karne
valszug stattfinden. Dieser wird, durch 
seine Bekanntheit und Beliebtheit von 
sehr vielen, insbesondere jugendli
chen Personen aus Odenthal und den 
umliegenden Städten und Gemeinden 
besucht. Zum Feiern gehört dabei auch 
regelmäßig der Konsum von alkoholf
reien Getränken und alkoholischen Ge
tränken. Die Beobachtungen von Polizei 
und Ordnungsbehörde der Gemeinde 
Odenthal haben in den letzten Jahren 
gezeigt, dass die Feiernden nicht nur 
an den vorhandenen Verkaufsständen 
ihre Getränke kaufen. Viele bringen 
sich die Getränke in Glasflaschen mit 
bzw. kaufen sich in den umliegenden 
Einzelhandelsgeschäften Getränke und 
konsumieren diese dann vor Ort. Die 
leeren Flaschen werden dann meist 
nicht ordnungsgemäß entsorgt, son
dern einfach auf den Boden gestellt, in 
den Rinnstein geworfen, fallengelassen 
oder bewusst zerschlagen. Aufgrund 
der Vielzahl der Feiernden und der ent
sorgten Flaschen werden die Glasbe
hältnisse zu Stolperfallen. Die Flaschen 
werden bewusst und auch versehent
lich weggetreten und zersplittert. Über
dies wurde vermehrt versucht mit den 
Glasbehältnissen die Reifen der vor
beirollenden Karnevalswagen zu zer
stören. Die Reste der Glasflaschen und 
Scherben wuchsen in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich rasant an. Sie 
werden zu Stolperfallen, verursachen 
Verletzungen, werden bei körperlichen 
Auseinandersetzungen als gefährliche 
Waffen eingesetzt und können schließ
lich bei Dienst und Einsatzfahrzeugen 
der Polizei, Feuerwehr, Rettungs und 
Hilfsdiensten, des Ordnungsdienstes 
sowie der Abfallentsorgung zu Reifen
schäden führen. Insbesondere drohen
de Reifenschäden an Fahrzeugen für 
den Rettungsdienst stellen ein erheb

liches Gefahrenpotenzial dar, da ggfls. 
akute, lebensrettende Einsätze nur mit 
erheblicher Zeitverzögerung durchge
führt werden können.
Zudem steigert sich durch den ver
mehrten Alkoholgenuss bei diesen 
Veranstaltungen erfahrungsgemäß die 
Gewaltbereitschaft der Besucherinnen 
und Besucher, mit der Folge möglicher, 
erheblicher Verletzungen bei den Be
troffenen. Nach den Erkenntnissen der 
Polizei und der Ordnungsbehörde ist 
die Hemmschwelle eine Flasche bzw. 
ein Glas als Wurfgeschoss gegen die 
Zugteilnehmer oder als Schlagwaffe zu 
verwenden, in der letzten Zeit deutlich 
gesunken. 
Bis einschließlich 2010 ging dies einher 
mit einem großen Müllproblem, insbe
sondere bei Getränkeflaschen, dosen 
und Gläsern. Der Bereich um die Kreu
zung Odenthaler Str. und St. Engel
bert Str. war regelmäßig, schon nach 
kurzer Zeit von einem Scherbenmeer 
übersät.
Auch eine zügige Reinigung durch die 
beauftragten Abfallentsorger ist be
dingt durch die Menge der entsorgten 
Glasbehältnisse nicht möglich.
Die Kräfte der Polizei, des Ordnungs
amtes sowie der Hilfsorganisationen 
wurden in den letzten Jahren erheblich 
verstärkt. Sie reichen jedoch nicht aus, 
um die Gefahr, die von den Glasbe
hältnissen und den damit verbundenen 
Scherben ausgeht, zu bannen oder zu
mindest auf ein hinzunehmendes Maß 
zu reduzieren.
Der bundesweit zu beobachtende 
Trend der Aufweichung von morali
schen und ethischen Werten und dem 
damit einhergehenden Niveauverlust 
bis hin zur spontanen Bedürfnisbefrie
digung und Rücksichtlosigkeit zeigt 
sich mit all seinen negativen Beglei
terscheinungen auch im Voiswinkeler 
Straßenkarneval.
Im einzelnen:
Zu Ziffer 1:
Nach § 14 Abs. 1 OBG NRW können 
die Ordnungsbehörden die notwendi
gen Maßnahmen treffen, um eine im 
einzelnen Falle bestehende Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit oder Ord
nung abzuwehren. Das Glasverbot ist 
ein geeignetes Mittel zur entsprechen
den Gefahrenabwehr. Es steht auch 
kein milderes Mittel zur Verfügung, mit 
dem der gleiche Erfolg erreicht werden 
könnte.
Hierdurch kann zwar nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden, dass unbe
fugterweise Glasbehältnisse in das Ver
botsgebiet zum dortigen Verbrauch ge
langen. Es ist jedoch zu erwarten, dass 
der Gebrauch von Glas eine hinreichen
de Beschränkung erfährt, die ausreicht, 
den abzuwehrenden Gefahren wirksam 
zu begegnen. Der Nachteil für die Be
sucher und der angestrebte Erfolg ste
hen in einem vertretbaren Verhältnis zu
einander. Der Schutz der Rechtsgüter 

der Feiernden, der Ordnungskräfte so
wie der Anwohner und Zugteilnehmer, 
speziell deren Gesundheit, ist ungleich 
wichtiger als der Nachteil, in einem ab
gegrenzten räumlichen Bereich keine 
bestimmten Getränkebehältnisse mit 
sich führen zu dürfen.
Unter Beachtung des Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit (§ 15 OBG NRW) 
sind die Ausnahmen für die Verwen
dung im häuslichen Bereich oder einer 
notwendigen Zulieferung aufgenom
men. Damit soll eine ausreichende Ver
sorgung der Privathaushalte und der 
Gewerbetreibenden sichergestellt sein. 
Ebenso wird so eine Benachteiligung 
der im Bereich liegenden Gewerbetrei
benden ausgeschlossen. 
Der zeitliche Geltungsbereich ent
spricht gezielt den in den letzten Jah
ren eruierten Gefahrenzeiten, die durch 
Glas und Glasscherben entstehen.
Zu Ziffer 2:
Um eine wirkungsvolle Reduzierung 
von Glasbruchschäden und Schnittver
letzungen zu gewährleisten, erstreckt 
sich der räumliche Geltungsbereich für 
die angeordnete Maßnahme auf Berei
che, die sich in den vergangenen Jah
ren als durch Glasscherben besonders 
gefährlich herauskristallisiert haben.
Die Grenzen des Geltungsbereichs 
werden unter Berücksichtigung der 
Erfahrungen der Polizei und der Ord
nungsbehörde für erforderlich gehalten.
Der räumliche Geltungsbereich ent
spricht den in der Vergangenheit als 
konfliktträchtig aufgefallenen Berei
chen.
Zu Ziffer 3:
Die Androhung von Zwangsmitteln er
folgt auf der Grundlage der §§ 55.60.62 
und 63 des Verwaltungsvollstre
ckungsgesetzes für das Land Nord
rhein Westfalen VwVG NRW.
Als mildestes Mittel wird bei Verstö
ßen gegen das unter Ziffer 1 verfügte 
Mitführungs und Benutzungsverbot 
auf der Grundlage des § 60 VwVG 
NRW zunächst das Zwangsmittel des 
Zwangsgeldes angedroht. Die Höhe 
des angedrohten Zwangsgeldes ist 
geeignet, den Willen der Pflichtigen zu 
beugen. Sie ist auch verhältnismäßig 
(§ 58 VwVG NRW), weil die Höhe des 
angedrohten Zwangsgeldes in einem 
angemessenen Verhältnis zu seinem 
Zweck steht.
Wenn daraufhin das Glasbehältnis 
nicht aus der Verbotszone entfernt 
wird, wird gemäß § 62 VwVG NRW 
das Zwangsmittel des unmittelbaren 
Zwangs angedroht (in der Reihenfol
ge der Zwangsmittel als zweites, § 63 
Abs. 2 S. 2 VwVG NRW).
Gem. § 58 Absatz 3 VwVG NRW darf  
der unmittelbare Zwang nur angewen
det werden, wenn andere Zwangsmittel 
nicht zum Ziel führen oder untunlich sind. 
Dies ist vorliegend der Fall, wenn das 
Zwangsgeld nicht zum entsprechenden 
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Klageschrift bis zum Ablauf der ange
gebenen Frist bei Gericht eingegangen 
ist. Für den Fall, dass diese Frist durch 
das Verschulden eines Ihrer Bevoll
mächtigten versäumt werden sollte, 
würde dessen Verschulden Ihnen zu
gerechnet werden.
Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Allgemeinverfügung 
wird hiermit gemäß § 41 Abs. 3 und 
4 VwVfG NRW öffentlich bekannt ge
macht.
Odenthal, den 21.11.2013
Gemeinde Odenthal
Der Bürgermeister
als örtliche Ordnungsbehörde
Der Bürgermeister
gez.: Roeske

ge beim Verwaltungsgericht Köln, Ap
pellhofplatz, 50667 Köln erhoben wer
den. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsa
chen und Beweismittel sollen angege
ben, die angefochtene Verfügung soll 
in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Die Klage kann schriftlich, zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle oder in elektronischer 
Form nach Maßgabe der Verordnung 
über den elektronischen Rechtsverkehr 
bei den Verwaltungs und Finanzge
richten im Lande Nordrhein Westfalen 
(ERVVO VG/FG NRW) erhoben werden. 
Wird die Klage schriftlich erhoben, so 
wird die Frist nur gewahrt, wenn die 

Erfolg führt. Zweck des Mitführungs, 
Benutzungs und Verkaufsverbotes ist 
es, die am meisten frequentierten Be
reiche von Glasgefäßen frei zu halten, 
um die oben beschriebenen Gefahren 
zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund 
muss auch ein Zwangsmittel angedroht 
werden, das zum sofortigen Erfolg führt. 
Nur durch dieses Zwangsmittel kann 
wirksam verhindert werden, dass Glas 
in den  oben aufgeführten Bereich der 
Odenthaler Str. und der St. Engelbert 
Str. des Ortsteils Voiswinkel gelangt und 
dort benutzt wird. Die Anwendung des 
unmittelbaren Zwangs ist auch verhält
nismäßig.
Die Frist zur Erfüllung der Verpflich
tungen braucht nach den Vorgaben 
des § 63 Abs. 1 S. 2 VwVG NRW hier 
nicht bestimmt zu werden, da im Wege 
dieser Allgemeinverfügung eine Unter
lassung (hier: Unterlassung des Mit
führens und Benutzens von Glas etc.) 
erzwungen werden soll.
Zu Ziffer 4:
Die Anordnung der sofortigen Vollzie
hung erfolgt auf der Grundlage des 
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsge
richtsordnung VwGO in der zurzeit 
gültigen Fassung. Sie ist zum Schutze 
der Allgemeinheit notwendig, da nur so 
sichergestellt werden kann, dass die 
getroffene Anordnung unmittelbar voll
ziehbar ist.
Das besondere Interesse an der soforti
gen Vollziehung dieser Allgemeinverfü
gung ergibt sich aus der Notwendigkeit 
der Beseitigung der bestehenden Ge
fahr für die öffentliche Sicherheit. Eine 
verwaltungsgerichtliche Entscheidung 
abzuwarten wäre zum einen aufgrund 
der Gefahren für so bedeutende Indivi
dual  Schutzgüter wie Gesundheit und 
Leben; zum anderen aber auch wegen 
der Gewährleistung freier Zugänge für 
Polizei, Rettungs und Ordnungskräfte 
nicht möglich. Das Schutzinteresse die
ser Schutzgüter überwiegt in diesem Fall 
gegenüber einem Interesse eines Betrof
fenen an der aufschiebenden Wirkung.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Kla

		Bekanntmachung
Die folgende Grabstätte wird gem. § 26 der Satzung über die Friedhöfe der Ge
meinde Odenthal in der z. Zt. geltenden Fassung eingeebnet und eingesät, sofern 
sich keine Berechtigten melden:

Friedhof Feld GrabNr. Verstorbener Berechtigter Ablauf
Selbach 3 1819 Sewerin, Ilse unbekannt 16.08.2014 

Odenthal, 11.11.2014
Der Bürgermeister
gez.: Roeske

UDO TANG, DIPL.-ING.
SCHLINGHOFENER STR. 39–41, 51519 ODENTHAL

TEL 02174 45 47, FAX 02174 4 12 48
MAIL@UDOTANG.DE, WWW.UDOTANG.DE
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